
Mitglieder 152,00 €          
Mitglieder aus Pähl 120,00 €          
Familienmitglieder/Partner 38,00 €            
Fördernde Mitglieder 38,00 €            
Ehrenmitglied -  €                
Jugendliche 14-18 Jahre 38,00 €            
Jugendliche unter 14 Jahre 20,00 €            
Aufnahmegebühr 1.200,00 €       
Aufnahmegebühr Jugend zum oM Sonderregelung
Arbeitsstunde bei Verrechnung 32,00 €            
Arbeitsstunden aoM /oM mit Boot 15 je Jahr
Arbeitsstunden aoM /oM 8 je Jahr
Arbeitsstunden Familie / Jugend -

pro Saison ohne MwSt.
Steg/Boje  (Warteliste) 535,00 €          500,00 €     
Jolle am Land 192,60 €          180,00 €     
Katamaran am Land 288,90 €          270,00 €     

Wasser-LP 1.300,00 €       1.214,95 €  
Land-LP 590 €               551,40 €     

Winterlager nach Absprache

pro Saison ohne MwSt. pro Monat ohne MwSt. pro Woche ohne MwSt. pro Tag
Steg/Boje 1.900,00 €       1.596,64 €  633 €          532,21 €     253 €          212,89 €     
Jolle am Land 725,00 €          609,24 €     242 €          203,08 €     97 €            81,23 €       
Katamaran am Land 960,00 €          806,72 €     320 €          268,91 €     128 €          107,56 €     
Fischerboot/Beiboot 357,00 €          300,00 €     119 €          100,00 €     48 €            40,00 €       
Fischerboot/Pähl 286,00 €          240,34 €     95 €            80,11 €       38 €            32,04 €       
Bootsständer 214,00 €          179,83 €     71 €            59,94 €       29 €            23,98 €       
Slipgebühr 120 €          100,84 €     60 €            50,42 €       25 €        

Bankverbindung:
Vereinigte Sparkassen Weilheim
DE80703510300000015099

Mitgliedsbeiträge inkl. MWSt. Gültig bis auf Widerruf. Stand: IV/2024

Segelclub Fischen e.V.; Rauchäckerstraße 9; 82396 Pähl / Aidenried  

Beiträge und Liegeplatzgebühren

SCF Liegeplätze Gäste 01.04. bis 15.10.

SCF Liegeplätze Mitglieder 01.04. bis 15.10. (7% MwSt.)

SCF Mitgliedsbeiträge

Mit dieser Beitragsliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. 
Die Aufnahmegebühr ist in 2 Raten zu bezahlen. Bei der Aufnahme zum außerordentlichen Mitglied wird die erste Hälfte in Rechnung 
gestellt. Diese wird vom SCF nicht zurückgezahlt. (z.B. beim Verzicht des aoM). Bei Übernahme zum ordentlichen Mitglied ist ist die zweite 
Rate fällig und zahlbar. 
Die Aufnahme zum ordentlichen Mitglied erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Eine Anwesenheit ist erforderlich.

einmaliger Sonderbeitrag Liegeplatzzuteilung


